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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der Industrie-  und Handelskammer Nord 
Westfalen vom 14.12.2015 bezüglich der Aufstellung des Bebauungsplanes „Nord-
westlich der Holtwicker Straße“ im Ortsteil Osterwi ck; 
Anlage V zur SV IX/336 
 
Die Bedenken hinsichtlich möglicher durch die Planung ausgelösten Immissionskonflikte 
zwischen den ansässigen Betrieben und der Wohnnutzung werden zur Kenntnis genommen, 
sind jedoch nicht stichhaltig. 

Grundlage der Immissionsprognose ist der derzeit genehmigte Bestand der südlich gelege-
nen Betriebe. Ausweislich der Immissionsprognose ist zur Tagzeit die Einhaltung der Immis-
sionsrichtwerte der geplanten Wohnbebauung durch die Betriebe sicher gewährleistet. Zur 
Nachtzeit sind auf Grundlage der bestehenden Genehmigungen keine regelmäßigen Be-
triebstätigkeiten zugelassen. Sofern in der Erntezeit Tätigkeiten erforderlich werden sind die-
se, soweit sie zu einer Überschreitung der üblicherweise anzunehmenden Immissionsricht-
werte der TA Lärm führen, aufgrund der geringen Häufigkeit ihres Auftretens als sog. „Selte-
ne Ereignisse” im Sinne der Nr. 7.2 der TA Lärm einzustufen, für die höhere Immissions-
richtwerte anzusetzen sind. 

Zusammenfassend kommt die Immissionsprognose daher zu dem Ergebnis, dass die Ent-
wicklung des Wohngebietes nordwestlich der Holtwicker Straße mit den vorhandenen Be-
trieben südlich der Holtwicker Straße vereinbar ist.  

In Bezug auf mögliche Entwicklungsperspektiven der Betriebe an diesem Standort ist aus-
weislich der Ergebnisse des Gutachtens festzustellen, dass auch nach Realisierung des 
Wohngebietes unter dem Gesichtspunkt des Immissionsschutzes ausreichend Puffer vor-
handen ist. Zur Nachtzeit hingegen besitzen die Betriebe auch heute schon aufgrund der 
umgebend vorhandenen Wohnnutzungen keine Möglichkeiten einer Intensivierung ihrer Nut-
zungen.  

Eine Beeinträchtigung der Betriebe im Gewerbegebiet Eichenkamp durch die Ausweitung 
der Wohnnutzung im Plangebiet ist vor diesem Hintergrund ebenfalls nicht erkennbar. 

 

Beschlussempfehlung: 
 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

 

 


